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Erwägungen

E. 31
PKG 2002 im Beschwerdeverfahren, die Frage der Kompetenzqualität zu erledigen. Denn
den Beteiligten ist nicht zuzumuten, ein mit beträchtlichem Aufwand verbundenes
Widerspruchsverfahren auf die Gefahr hin durchzuführen, dass die betreffenden
Gegenstände allenfalls ohnehin als unpfändbar frei- zugeben sind (BGE 84 III 33 E. 3). Die
Kompetenzqualität der gleichzeitig als Eigentum der Erbengemeinschaft bezeichneten
Gegenstände ist von den Gläubigern nicht angefochten worden. Diese Sachen sind
unpfändbar, so dass sich im vorliegenden Pfändungsverfahren diesbezüglich die Einleitung
des Widerspruchsverfahrens erübrigt. SKA 01 48 Entscheid vom 16. April 2002 Die
hiergegen eingereichte Beschwerde wurde vom Bundesgericht mit Ur- teil vom 2. Juli 2002
(7B. 79/2002) abgewiesen. 197
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